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 Antwort
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 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Ulla Jelpke, Sevim Dagdelen,
 Kersten Naumann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 16/154 –

 Situation von in der Bundesrepublik Deutschland geduldeten Personen

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Seit  der  Änderung  des  Asylrechts  1993  hat  die  Zahl  der  in  der  Bundesrepublik
 Deutschland  geduldeten  Personen  stetig  zugenommen.  Gleichzeitig  befindet
 sich  unter  den  geduldeten  Personen  bzw.  solchen,  die  aus  rechtlichen  oder  tat-
 sächlichen  Gründen  nicht  abgeschoben  werden  können,  eine  beträchtliche
 Anzahl  Personen,  deren  Duldung  immer  wieder  verlängert  wird,  die  aber  kei-
 nen  Aufenthaltstitel  erhalten  („Kettenduldung“).  Nach  Angaben  von  Pro  Asyl
 leben  von  Menschen  mit  einer  Duldung  schätzungsweise  150  000  länger  als
 fünf  Jahre  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  (www.pro-asyl.de).  Mit  dem  Zu-
 wanderungsgesetz  sollten  diese  „Kettenduldungen“  etwa  für  Flüchtlinge  aus
 Kriegs-  und  Bürgerkriegsregionen  zugunsten  einer  humaneren  Lösung  abge-
 schafft  werden.  Entsprechende  Vorschläge  werden  auf  den  Innenministerkon-
 ferenzen  regelmäßig  vorgebracht  und  diskutiert,  um  eine  bundesweit  einheitli-
 che  Bleiberechtsregelung  für  zumindest  bestimmte  Flüchtlingsgruppen  herbei-
 zuführen.  Bisher  zielen  die  Lösungsvorschläge  auf  eine  Bleiberechtsregelung,
 deren  Bedingungen  zum  einen  nur  wenige  geduldete  oder  nicht  abschiebbare
 Personen  erfüllen  können  und  die  zum  anderen  nicht  den  Schutz  des  Flücht-
 lings  und  seiner  Menschenwürde,  sondern  seine  ökonomische  Unabhängigkeit
 von  Leistungen  der  sozialen  Sicherungssysteme  in  den  Mittelpunkt  der  Über-
 legungen  stellen.  Als  Beispiel  sei  hier  der  Vorschlag  des  nordrhein-west-
 fälischen  Innenministers  Dr.  Ingo  Wolf  genannt.  Dabei  gibt  es  im  Rahmen  der
 derzeitigen  Gesetzeslage  Möglichkeiten  für  humane  Bleiberechtsregelungen
 und  die  Erteilung  von  Aufenthaltserlaubnissen  anstelle  von  „Kettenduldun-
 gen“,  wie  ein  Gutachten  des  Jesuiten-Flüchtlingsdienstes  für  die  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  im  Landtag  Nordrhein-Westfalen  zeigt  (http://
 www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de/JRS/files/GA_AufenthG_25_IV_u_V.pdf).
 In  diesem  Gutachten  wird,  abstellend  auf  die  Handlungsmöglichkeiten  nach
 §  25  Abs.  4  und  5  Aufenthaltsgesetz,  allerdings  auch  darauf  hingewiesen,  dass
 in  diesem  Fall  das  Innenministerium  des  Landes  Nordrhein-Westfalen  in  sei-
 nem  Erlass  vom  28.  Februar  2005  von  der  vom  Gesetz  intendierten  Aufhebung
 von  Kettenduldungen  abweicht  und  unterhalb  des  rechtlich  möglichen  Flücht-
 lingsschutzes  bleibt.  Dies  gilt  dem  ersten  Anschein  nach  auch  für  viele  andere
 Bundesländer.  Wie  Kleine  Anfragen  der  Vergangenheit  gezeigt  haben,  gibt  es
 daneben  eine  ganze  Reihe  anderer  Flüchtlinge,  die  sich  seit  langer  Zeit  in  der
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  des  Innern  vom  20.  Dezember  2005
 übermittelt.
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Bundesrepublik  Deutschland  aufhalten,  insbesondere  Asylbewerberinnen  und
 -bewerber (u.  a. Bundestagsdrucksache 14/9926).

 Verschärft  wird  die  Situation  der  betroffenen  Menschen  mit  unsicherem  Auf-
 enthaltsstatus  durch  verschiedene  Beschränkungen  im  alltäglichen  Leben,  wie
 der  geltenden  Residenzpflicht  und  der  nach  dem  Asylbewerberleistungsgesetz
 gegenüber  der  Sozialhilfe  deutlich  niedrigeren  Hilfe  zum  Lebensunterhalt.
 Hinzu  kommen  weitere  Beschränkungen  zumindest  für  jene,  die  keinen  gülti-
 gen  Pass  oder  Passersatzpapiere  besitzen,  also  ihre  Identität  nicht  zweifelsfrei
 nachweisen  können.  In  der  Folge  können  diese  nicht  standesamtlich  heiraten.
 Des  Weiteren  gelten  Beschränkungen  für  die  Aufnahme  einer  regulären  Be-
 schäftigung,  der  Zugang  zu  Ausbildung  und  Studium  ist  den  Betroffenen  gänz-
 lich verwehrt.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Eine  Altfall-  oder  Bleiberechtsregelung  für  ausreisepflichtige  Ausländer  mit
 langjährigem  Aufenthalt  im  Bundesgebiet  enthält  das  Zuwanderungsgesetz
 nach  dem  Willen  des  Gesetzgebers  nicht.  Das  Thema  ist  im  Rahmen  des  Ver-
 mittlungsverfahrens  zum  Zuwanderungsgesetz  diskutiert  worden;  eine  Altfall-
 oder  Bleiberechtsregelung  wurde  nicht  in  den  Zuwanderungskompromiss  auf-
 genommen.  Im  Zuwanderungsgesetz  wird  ausdrücklich  zwischen  Personen  dif-
 ferenziert,  die  nicht  zurückkehren  können,  und  solchen,  die  nicht  in  ihr  Her-
 kunftsland  zurückkehren  wollen.  Insbesondere  mit  dem  §  23a  AufenthG  (Auf-
 enthaltsgewährung  in  Härtefällen)  und  §  25  AufenthG  (Aufenthalt  aus  humani-
 tären  Gründen)  sieht  das  Zuwanderungsgesetz  wichtige  Verbesserungen  für
 Personen vor, die sich seit langem in Deutschland aufhalten.

 Der  Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  SPD  vom  11.  November  2005
 enthält  im  Abschnitt  VIII  Aussagen  zur  künftigen  Ausländerpolitik.  In  den
 Koalitionsvertrag  wurde  die  Absicht  aufgenommen,  das  Zuwanderungsgesetz
 anhand  der  Anwendungspraxis  zu  evaluieren.  Dabei  soll  insbesondere  auch  ge-
 prüft  werden,  ob  eine  befriedigende  Lösung  des  Problems  der  so  genannten
 Kettenduldungen  erreicht  worden  ist  und  ob  alle  Sicherheitsfragen  und  humani-
 tären  Probleme,  etwa  mit  Blick  auf  in  Deutschland  aufgewachsene  Kinder,  wie
 beabsichtigt  befriedigend  gelöst  sind.  Die  Ergebnisse  dieser  Evaluation  sind  zu-
 nächst abzuwarten.

 Zur  Entscheidungspraxis  der  nach  der  verfassungsrechtlichen  Kompetenzvertei-
 lung  für  die  Durchführung  des  Aufenthaltsgesetzes  zuständigen  Länder  nimmt
 die Bundesregierung grundsätzlich nicht Stellung.

 1.  Wie  viele  Personen  halten  sich  aktuell  mindestens  seit  dem  1.  Januar  1995
 in den einzelnen Bundesländern auf,

 a)  die  eine  Aufenthaltsgestattung  nach  dem  Asylverfahrensgesetz  besitzen,

 b)  die eine Duldung besitzen,

 c)  die  keine  Duldung  oder  Aufenthaltstitel  besitzen,  deren  Abschiebung
 aber ausgesetzt ist,

 d)  die  eine  Grenzübertrittsbescheinigung  oder  ein  vergleichbares  Doku-
 ment besitzen?

 (Bitte  jeweils  nach  den  einzelnen  Bundesländern  und  nach  den  Herkunfts-
 staaten,  gegebenenfalls  auch  Zugehörigkeit  zu  einer  Volksgruppe,  getrennt
 aufführen.)

 2.  Wie  viele  Personen  halten  sich  aktuell  mindestens  seit  dem  1.  Januar  1998
 in den einzelnen Bundesländern auf,

 a)  die  eine  Aufenthaltsgestattung  nach  dem  Asylverfahrensgesetz  besitzen,

 b)  die eine Duldung besitzen,
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c)  die  keine  Duldung  oder  Aufenthaltstitel  besitzen,  deren  Abschiebung
 aber ausgesetzt ist,

 d)  die  eine  Grenzübertrittsbescheinigung  oder  ein  vergleichbares  Doku-
 ment besitzen?

 (Bitte  jeweils  nach  den  einzelnen  Bundesländern  und  nach  den  Herkunfts-
 staaten,  gegebenenfalls  auch  Zugehörigkeit  zu  einer  Volksgruppe,  getrennt
 aufführen.)

 3.  Wie  viele  Personen  hielten  sich  aktuell  mindestens  seit  dem  1.  Januar  2001
 in den einzelnen Bundesländern auf,

 a)  die  eine  Aufenthaltsgestattung  nach  dem  Asylverfahrensgesetz  besitzen,

 b)  die eine Duldung besitzen,

 c)  die  keine  Duldung  oder  Aufenthaltstitel  besitzen,  deren  Abschiebung
 aber ausgesetzt ist,

 d)  die  eine  Grenzübertrittsbescheinigung  oder  ein  vergleichbares  Doku-
 ment besitzen?

 (Bitte  jeweils  nach  den  einzelnen  Bundesländern  und  nach  den  Herkunfts-
 staaten,  gegebenenfalls  auch  Zugehörigkeit  zu  einer  Volksgruppe,  getrennt
 aufführen.)

 4.  Wie  viele  Personen  hielten  sich  aktuell  mindestens  seit  dem  1.  Januar  2003
 in den einzelnen Bundesländern auf,

 a)  die  eine  Aufenthaltsgestattung  nach  dem  Asylverfahrensgesetz  besitzen,

 b)  die eine Duldung besitzen,

 c)  die  keine  Duldung  oder  Aufenthaltstitel  besitzen,  deren  Abschiebung
 aber ausgesetzt ist,

 d)  die  eine  Grenzübertrittsbescheinigung  oder  ein  vergleichbares  Doku-
 ment besitzen?

 (Bitte  jeweils  nach  den  einzelnen  Bundesländern  und  nach  den  Herkunfts-
 staaten,  gegebenenfalls  auch  Zugehörigkeit  zu  einer  Volksgruppe,  getrennt
 aufführen.)

 5.  Wie  viele  Personen  hielten  sich  aktuell  mindestens  seit  dem  1.  Januar  2004
 in den einzelnen Bundesländern auf,

 a)  die  eine  Aufenthaltsgestattung  nach  dem  Asylverfahrensgesetz  besitzen,

 b)  die eine Duldung besitzen,

 c)  die  keine  Duldung  oder  Aufenthaltstitel  besitzen,  deren  Abschiebung
 aber ausgesetzt ist,

 d)  die  eine  Grenzübertrittsbescheinigung  oder  ein  vergleichbares  Doku-
 ment besitzen?

 (Bitte  jeweils  nach  den  einzelnen  Bundesländern  und  nach  den  Herkunfts-
 staaten,  gegebenenfalls  auch  Zugehörigkeit  zu  einer  Volksgruppe,  getrennt
 aufführen.)

 Aus  Gründen  der  Übersichtlichkeit  sind  die  der  Bundesregierung  vorliegenden
 Angaben  zu  den  Fragen  1  bis  5,  jeweils  Buchstabe  a  und  b  mit  Stichtag  zum
 30.  November  2005  für  jedes  Bundesland  einzeln  in  einer  Anlage  zusammen-
 gefasst  worden.  Eine  Übersicht  für  das  gesamte  Bundesgebiet  liegt  ebenfalls  als
 Anlage bei.

 Angaben  zu  den  jeweils  mit  Buchstabe  c  und  d  gestellten  Fragen  liegen  der  Bun-
 desregierung  ebenso  wenig  vor  wie  Angaben  zur  Volkszugehörigkeit,  weil  diese
 Sachverhalte im Ausländerzentralregister nicht erfasst werden.
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6.  Wie  viele  unbegleitete  Minderjährige  bis  zum  Alter  von  18  Jahren  befin-
 den  sich  in  den  in  Frage  1  bis  5  benannten  Gruppen  (bitte  jeweils  nach  ein-
 zelnen  Bundesländern  und  nach  den  Herkunftsstaaten,  gegebenenfalls
 auch Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe, getrennt aufführen)?

 Hierzu  liegen  der  Bundesregierung  keine  Zahlen  vor,  weil  diese  Personengruppe
 im Ausländerzentralregister nicht gesondert erfasst wird.

 7.  Wie  viele  Familien  mit  minderjährigen  Kindern  bis  zum  Alter  von  18  Jah-
 ren  befinden  sich  in  den  in  Frage  1  bis  5  benannten  Gruppen  (bitte  jeweils
 nach  einzelnen  Bundesländern  und  nach  den  Herkunftsstaaten,  gegebe-
 nenfalls auch Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe, getrennt aufführen)?

 Da  im  Ausländerzentralregister  keine  familiären  Verbindungen  erfasst  werden,
 liegen der Bundesregierung hierzu keine Angaben vor.

 8.  Wie  viele  Opfer  rassistischer  bzw.  fremdenfeindlicher  Übergriffe  befinden
 sich  in  den  in  Frage  1  bis  5  benannten  Gruppen  (bitte  nach  Bundesländern
 getrennt aufführen)?

 Hierzu liegen der Bundesregierung keine Angaben vor.

 9.  Aus  welchen  Gründen  wurde  den  Personen,  die  eine  Duldung  besitzen,
 diese erteilt (bitte mit Angabe der Zahl der Betroffenen aufführen)?

 Der  Bundesregierung  liegen  hierzu  keine  Angaben  vor,  da  im  Ausländerzentral-
 register die Gründe für die Erteilung von Duldungen nicht erfasst werden.

 10.  Aus  welchen  Gründen  wurde  die  Abschiebung  von  Personen,  die  sich  ak-
 tuell  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  aufhalten  und  die  keine  Duldung
 oder  einen  anderen  Aufenthaltsstatus/-titel  besitzen,  ausgesetzt  (bitte  mit
 Angabe der Zahl der Betroffenen aufführen)?

 Die  Abschiebung  eines  Ausländers  wird  ausgesetzt,  solange  die  Abschiebung
 aus  tatsächlichen  oder  rechtlichen  Gründen  unmöglich  ist  und  keine  Aufent-
 haltserlaubnis  erteilt  wird.  In  diesen  Fällen  wird  dem  Ausländer  eine  Duldung
 erteilt.  Eine  Duldung  ist  kein  Aufenthaltstitel  im  Sinne  des  Aufenthaltsgesetzes.
 Bei  der  Duldung  handelt  es  sich  um  einen  zeitlich  befristeten  Aufschub  der  be-
 reits  rechtskräftig  festgestellten,  vollziehbaren  Ausreiseverpflichtung.  Die  Dul-
 dung  bietet  –  auch  bei  mehrfacher  Erteilung  –  keine  Grundlage  für  eine  Aufent-
 haltsverfestigung. Die betreffenden Personen bleiben ausreisepflichtig.

 Die  Einzelfallentscheidung  über  die  Erteilung  einer  Aufenthaltserlaubnis  oder
 einer  Duldung  sowie  die  Befristung  der  Duldung  trifft  die  örtlich  zuständige
 Ausländerbehörde  des  jeweiligen  Bundeslandes  nach  der  geltenden  Rechtslage
 in  eigener  Verantwortung.  Hinsichtlich  der  weitergehenden  Frage,  aus  welchen
 Gründen  Duldungen  erteilt  worden  sind,  wird  auf  die  Antwort  zur  Frage  9  ver-
 wiesen.

 11.  Wie  viele  der  Personen,  die  sich  aktuell  in  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land  mit  einer  Duldung  aufhalten,  befinden  sich  wegen  der  Folge  von
 Traumatisierungen in Behandlung?

 Darüber liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.
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12.  Wie  viele  der  Personen,  die  sich  aktuell  in  der  Bundesrepublik  Deutsch-
 land  mit  einer  Duldung  aufhalten  oder  absehbar  aus  tatsächlichen  oder
 rechtlichen  Gründen  nicht  abgeschoben  werden  können,  besitzen  eine  Ar-
 beitserlaubnis  und  was  ist  die  rechtliche  Basis  der  Erteilung  bzw.  Verwei-
 gerung einer Arbeitserlaubnis für diesen Personenkreis?

 Geduldete  Ausländer  können  von  den  Agenturen  für  Arbeit  Zustimmungen  zur
 Aufnahme  einer  Beschäftigung  erhalten,  wenn  sie  sich  seit  einem  Jahr  geduldet
 im  Bundesgebiet  aufhalten  (§  10  BeschVerfV),  für  die  angestrebte  Beschäfti-
 gung  keine  deutschen  Bewerber  oder  diesen  gleichgestellte  Ausländer  mit  un-
 eingeschränktem  Recht  auf  Zugang  zum  Arbeitsmarkt  zur  Verfügung  stehen  und
 die  Arbeitsbedingungen  nicht  ungünstiger  sind  als  bei  vergleichbaren  deutschen
 Arbeitnehmern  (§  39  Abs.  2  Satz  1  AufenthG).  Nicht  erlaubt  werden  darf  die
 Ausübung  einer  Beschäftigung,  wenn  sich  ein  geduldeter  Ausländer  in  das  Bun-
 desgebiet  begeben  hat,  um  Leistungen  nach  dem  Asylbewerberleistungsgesetz
 zu  erlangen,  oder  der  geduldete  Ausländer  die  Gründe  zu  vertreten  hat,  aus  de-
 nen  keine  aufenthaltsbeendenden  Maßnahmen  vollzogen  werden  können  (§  11
 Satz 1 BeschVerfV).

 Der  Bundesregierung  liegen  keine  Daten  über  die  Anzahl  von  geduldeten  Perso-
 nen  mit  Arbeitserlaubnis  vor,  da  die  Bundesagentur  für  Arbeit  keine  aufenthalts-
 rechtlichen Daten erfasst.

 13.  Wie  viele  Personen  haben  nach  dem  1.  Januar  2005  eine  Aufenthaltser-
 laubnis  erhalten,  die  zuvor  keinen  Aufenthaltstitel  (nach  altem  oder  neuem
 Recht)  oder  eine  Duldung  besaßen,  und  was  war  die  Rechtsgrundlage  zur
 Erteilung  der  Aufenthaltserlaubnis  (bitte  nach  Rechtsgrundlagen  getrennt
 aufführen)?

 Für  Personen,  die  sich  seit  langem  ohne  Aufenthaltstitel  in  Deutschland  aufhal-
 ten,  kommt  bei  Vorliegen  der  erforderlichen  Voraussetzungen  die  Erteilung  einer
 Aufenthaltserlaubnis  nach  §  23a  AufenthG  (Aufenthaltsgewährung  in  Härtefäl-
 len) und § 25 AufenthG (Aufenthalt aus humanitären Gründen) in Betracht.

 Zum  Stichtag  30.  November  2005  waren  im  Ausländerzentralregister  678  693
 Ausländer  erfasst,  die  eine  Aufenthaltserlaubnis  nach  dem  Aufenthaltsgesetz
 besaßen,  diese  also  im  Jahr  2005  erhielten.  Angaben  zu  den  einzelnen  Rechts-
 grundlagen  für  die  erteilten  Aufenthaltserlaubnisse  liegen  der  Bundesregierung
 ebenso  wenig  vor  wie  Angaben  zu  der  Frage,  wie  viele  dieser  Personen  zuvor
 keinen Aufenthaltstitel oder eine Duldung besaßen.

 14.  Welche  Maßnahmen  plant  die  Bundesregierung  zur  Durchsetzung  des  im
 Zuwanderungsgesetz  (u.  a.  §  25  Abs.  4  und  5  AufenthG)  und  der  entspre-
 chenden  Begründung  (Bundestagsdrucksache  15/420,  S.  79)  avisierten
 Zieles,  der  Erteilung  von  Duldungen  („Kettenduldungen“)  als  „zweitklas-
 sigem Aufenthaltstitel“ entgegenzuwirken?

 Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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15.  Ist  primäres  Mittel  in  Zusammenhang  mit  der  Abschaffung  der  Kettendul-
 dungen

 a)  die  Etablierung  eines  weitergehenden  Flüchtlingsschutzes  und  regel-
 mäßige Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen oder

 b)  die  Erleichterung  der  Abschiebung  ausreisepflichtiger  Ausländer,  die
 bisher  geduldet  sind  oder  die  aus  rechtlichen  oder  tatsächlichen  Grün-
 den nicht abgeschoben werden können?

 Mit  dem  Zuwanderungsgesetz  wird  der  Schutz  politisch  Verfolgter  deutlich  ver-
 bessert.  Dem  Schutz  von  Personen,  die  sich  seit  langem  ohne  Aufenthaltstitel  in
 Deutschland aufhalten, dienen die §§ 23a und 25 AufenthG.

 Des Weiteren wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

 16.  Inwieweit  spielen  anerkannte  Asylbewerber,  Konventions-Flüchtlinge
 und  seit  langem  in  Deutschland  lebende,  geduldete  Personen  eine  Rolle
 in  den  integrationspolitischen  Überlegungen  der  Bundesregierung,  und
 wenn  ja,  welche  spezifischen  Integrationsmaßnahmen  (beispielsweise
 psychosoziale  Betreuung  von  Kriegstraumatisierten  u.  a.)  sind  für  diese
 Gruppen vorgesehen?

 In  die  vom  Bund  geförderten  Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  Integration  von
 Zuwanderinnen  und  Zuwanderer  (Sprachförderung,  Migrationserstberatung  und
 Projektförderungen)  werden  anerkannte  Asylbewerber  (Asylberechtigte)  und
 Konventions-Flüchtlinge  einbezogen.  Für  geduldete  Personen  sind  keine  Maß-
 nahmen vorgesehen.

 17.  Plant  die  Bundesregierung  innerhalb  des  angekündigten  zweiten  Ände-
 rungsgesetzes  zum  Aufenthaltsgesetz,  den  Rechtsstatus  von  Personen,  die
 geduldet  sind  oder  für  die  ein  Verbot  der  Abschiebung  besteht,  betreffend
 Arbeitserlaubnis,  Erlaubnis  zur  Aufnahme  einer  Ausbildung  oder  eines
 Studiums  mit  der  Zeit  ihres  Aufenthaltes  zu  verbessern  und  ihnen  regel-
 mäßig  zunächst  eine  Aufenthaltserlaubnis  und  schließlich  eine  Niederlas-
 sungserlaubnis zu erteilen?

 a)  Ist  in  diesem  Zusammenhang  an  eine  Aufgabe  der  „Residenzpflicht“
 gedacht,  und  wenn  nein,  welche  Argumente  wiegen  an  dieser  Stelle  in
 der  Abwägung  stärker  als  der  durch  die  „Residenzpflicht“  erwirkte
 Eingriff  in  die  Freiheitsrechte  und  die  Menschenwürde  der  Betroffe-
 nen?

 b)  Ist  in  diesem  Zusammenhang  an  die  generelle  Anhebung  des  Niveaus
 der  Leistungen  des  Asylbewerberleistungsgesetzes  auf  die  Leistungen
 nach  SGB  XII  gedacht,  um  auch  geduldeten  Ausländern,  Flüchtlingen
 und  Asylbewerbern  die  Teilnahme  am  politischen,  kulturellen  und  ge-
 sellschaftlichen Leben zu ermöglichen?

 Nein.  Derzeit  ist  nicht  beabsichtigt,  mit  dem  2.  Änderungsgesetz  zum  Aufent-
 haltsgesetz  den  Rechtsstatus  der  nach  dem  Aufenthaltsgesetz  geduldeten  Per-
 sonen  zu  verändern.  Zunächst  ist  das  Ergebnis  der  Evaluation  des  Zuwande-
 rungsgesetzes abzuwarten. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

 a)  Nein.  In  der  Sache  verweist  die  Bundesregierung  auf  Beschlussempfehlung
 und Bericht des Innenausschusses vom 5.  Juni 2002, Drucksache 14/9301.

 b)  Nein.
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